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1 Einleitung

Die beim Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-
fähigkeit angesiedelte Benchmarking-Gruppe hat Vorschläge
zur Erhöhung der Beschäftigung von Geringqualifizierten
durch die Subventionierung niedriger Erwerbseinkommen
vorgelegt (Streeck/Heinze 1999). Im Gegensatz zu den in
Deutschland bereits seit langem bestehenden Lohnsubventio-
nen an Unternehmen, die sich auf bestimmte Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes beziehen und zeitlich befristet sind,
sieht der Vorschlag eine zeitlich unbefristete, degressiv
gestaffelte Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge
an Unternehmen vor, die Arbeitnehmer mit geringem Mo-
natsentgelt beschäftigen. Als Alternativen dazu wurden in der
Vergangenheit bereits direkte Lohnsubventionen an Arbeit-
nehmer in Form von großzügigeren Hinzuverdienstmöglich-
keiten bei der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe diskutiert. 

Von Lohnsubventionen wird von deren Protagonisten eine er-
hebliche Zunahme der Beschäftigung Geringqualifizierter er-
wartet (vgl. z. B. Streeck/Heinze 1999; Scharpf 1999). Diese
Erwartung basiert in der Regel auf so genannten „Potential-
rechnungen“, bei denen zum einen auf der Basis des Ver-
gleichs der Beschäftigung in Wirtschaftsbereichen mit gerin-

gen Qualifikationsanforderungen in Deutschland und in den
USA direkt auf die möglichen Beschäftigungseffekte von
Lohnsubventionen geschlossen wird. Zum anderen wird auf
die große Zahl von geringqualifizierten Arbeitslosen verwie-
sen, die eine Beschäftigung annehmen könnten, wenn die
Hinzuverdienstmöglichkeiten zur Arbeitslosen- oder Sozial-
hilfe großzügiger ausgestaltet und/oder die Kostenbelastung
der Unternehmen durch niedrigere Sozialbeiträge geringer
ausfallen würde.

Neben Lohnsubventionen an Arbeitgeber wird in Deutsch-
land durch die nicht volle Anrechnung von Erwerbseinkom-
men in der Sozialhilfe sowie bei Arbeitslosengeld und -hilfe
eine – wenn auch niedrige – lohnbezogene Subvention an Be-
schäftigte gewährt. Die Erfahrungen mit den bestehenden
Subventionsformen können wichtige Hinweise zur Beurtei-
lung der Beschäftigungseffekte weitergehender Vorschläge zu
Lohnsubventionen bieten. Daher werden im Folgenden nach
einer Skizzierung der grundlegenden Erscheinungsformen
und Effekte von Lohnsubventionen die bisherige Inan-
spruchnahme und die wahrscheinlichen Beschäftigungsef-
fekte sowie die fiskalischen (Brutto-) Kosten der bestehenden
Subventionen aufgezeigt. Anschließend wird auf der Basis
vorliegender Untersuchungen analysiert, welche Beschäfti-
gungseffekte und fiskalischen Kosten aus den in verschiede-
nen Vorschlägen vorgesehenen Veränderungen der bestehen-
den Subventionsformen resultieren würden. Der Beitrag
schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung.

2 Erscheinungsformen und Effekte von Lohnsubventionen

Unter bestimmten Bedingungen (steigende Arbeitsangebots-
und fallende -nachfragekurven sowie flexible Löhne und
Güterpreise) kann bei geeigneter Gestaltung von Lohnsub-
ventionen an Arbeitgeber die gleiche Beschäftigungsände-
rung wie bei Lohnsubventionen an Arbeitnehmer resultieren.
Unterschiede können sich aber unter anderem dann ergeben,
wenn die Löhne nicht (vollständig) flexibel sind.

Lohnsubventionen an Arbeitgeber

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen heute Lohnsubventio-
nen an Arbeitgeber, die nur für die Beschäftigung bestimm-
ter Zielgruppen gewährt werden. Allerdings wird dabei die
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Abgrenzung der Zielgruppe unterschiedlich eng oder weit ge-
fasst. Eine enge Ausrichtung ist dann gegeben, wenn nur für
Personen mit sehr schlechten Wiederbeschäftigungschancen
(bspw. Langzeitarbeitslose) eine Förderung erfolgt. Eine wei-
te Auslegung wäre etwa bei einer Förderung im gesamten
Niedriglohnbereich gegeben.

Subventionen an bestimmte Zielgruppen können befristet
oder unbefristet sein. Bei befristeten Subventionen wird in der
Regel davon ausgegangen, dass sich die Produktivität der
Geförderten während des Förderungszeitraums derart erhöht,
dass sie auch nach Auslaufen der Förderung ihre Beschäfti-
gung behalten.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Subventionen an be-
stimmte Zielgruppen in der Förderhöhe. Sie kann von eher
geringen Beträgen (meist für Arbeitnehmer mit vergleichs-
weise guten Wiederbeschäftigungschancen) bis hin zu einer
Finanzierung des überwiegenden Teils der Lohnkosten für ei-
nen Arbeitnehmer reichen. Auch die Form der Gewährung
kann sich bei zielgruppenspezifischen Subventionen unter-
scheiden. Sie können als fester Betrag oder als (meist pro-
zentualer) Zuschlag zum Stundenlohn bzw. zum gesamten er-
zielten Arbeitsentgelt gewährt werden. Ebenso kann die Zah-
lungsweise differieren. So kann ein direkter Zuschuss ausbe-
zahlt, eine Steuererleichterung, oder eine Reduktion der So-
zialversicherungsbeiträge gewährt werden.

Lohnsubventionen an Arbeitgeber werden mit der Absicht ge-
währt, die Nachfrage nach den geförderten Arbeitnehmern zu
erhöhen. Der primäre Effekt einer Lohnsubvention besteht in
einer Reduktion der Arbeitskosten. Die Veränderung der Be-
schäftigung hängt demnach zunächst davon ab, wie stark die
Arbeitsnachfrage auf die Senkung der Arbeitskosten für ge-
förderte Arbeitnehmer reagiert (unmittelbare Reaktion der
Arbeitsnachfrage).

Die Beschäftigungseffekte der Subvention hängen jedoch
(zumindest bei Subventionen an größere Zielgruppen) nicht
allein von der unmittelbaren Reaktion der Nachfrage, sondern
auch von der Reaktion des Arbeitsangebots sowie von der
Funktionsweise des Arbeitsmarktes ab. Beispielsweise führt
eine unternehmensbezogene Subventionierung der Stunden-
löhne im Niedriglohnbereich bei konstanten Lohnforde-
rungen seitens der Arbeitnehmer bzw. der Gewerkschaften

unmittelbar zu einer Ausweitung der Arbeitsnachfrage. Rea-
giert das Arbeitsangebot vollkommen elastisch, d.h. kann die
gestiegene Arbeitsnachfrage bei konstanten Reallöhnen durch
ein höheres effektives Arbeitsangebot gedeckt werden, steigt
die Beschäftigung im Ausmaß der gestiegenen Arbeitsnach-
frage (von N0* auf N1* in Abb. 1a). Eine Beschäftigungser-
höhung in Höhe der Nachfrageänderung ergibt sich auch
dann, wenn von einem fixen Lohnsatz ausgegangen wird, bei
dem unfreiwillige Arbeitslosigkeit besteht und diese durch die
Lohnsubvention nicht vollständig abgebaut wird.

Reagiert das Arbeitsangebot hingegen nicht vollständig elas-
tisch, kommt es zu Lohnsteigerungen und zu einer entspre-
chend geringeren Beschäftigungsausweitung als im Fall des
vollständig elastischen Arbeitsangebots (vgl. Abb. 1b). Of-
fenbar hängt in diesem Fall der Beschäftigungseffekt von der
Angebotselastizität, d.h. von der Steigung der NS-Kurve ab.

Idealerweise wäre die Subvention derart ausgestaltet, dass sie
nur dann gewährt würde, wenn ohne die Subvention eine Be-
schäftigung nicht zustande käme. Es lässt sich jedoch in der
Realität kaum feststellen, bei welcher genauen Ausgestaltung
der Subvention (Förderdauer, Förderhöhe) ein Unternehmen
gerade bereit gewesen wäre, eine bestimmte Person einzu-
stellen. Daher dürfte es sich in der Realität bei einem Teil der
geförderten Beschäftigungsverhältnisse um solche handeln,
die auch ohne die Subvention zustande gekommen wären. In
diesem Fall liegen so genannte Mitnahmeeffekte vor.

Für die Wirkungen der Subvention auf die Beschäftigung der
Zielgruppe, insbesondere aber für deren Wirkungen auf die
Gesamtbeschäftigung ist darüber hinaus wesentlich, inwie-
weit durch geförderte Arbeitnehmer andere ebenfalls förde-
rungsberechtigte Arbeitnehmer oder auch nicht förderungs-
berechtigte Arbeitnehmer verdrängt werden. Hierbei kann es
sich einmal um eine Verdrängung im einstellenden Unter-
nehmen handeln. Die Verdrängung kann aber auch in Kon-
kurrenzunternehmen, die nicht von der Subvention profitie-
ren, auftreten.

Bei befristeten Subventionen können so genannte Drehtüref-
fekte auftreten. Nach der Inanspruchnahme der Subvention
folgt dann eine erneute Phase der Arbeitslosigkeit, bis wie-
derum die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Subven-
tion vorliegt.
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Abbildung 1: Partialmodell des Arbeitsmarktes
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d Arbeitsnachfrage ohne Subvention, N1

d Arbeitsnachfrage mit Subvention, Ns Arbeitsangebot



Lohnbezogene Transfers an Arbeitnehmer

Auch bei lohnbezogenen Transfers an Arbeitnehmer können
die Zielgruppen unterschiedlich eng eingegrenzt sein. Es fin-
den sich sowohl Beispiele für befristete als auch für unbefris-
tete Subventionen. Darüber hinaus unterscheiden sich lohn-
bezogene Transfers unter anderem in der Form der Anrech-
nung weiteren Einkommens und in der Auszahlungsweise
(Steuergutschrift, direkter Geldtransfer, eingeschränkter Ent-
zug anderer Sozialtransfers bei gleichzeitiger Erwerbstätig-
keit). Für mögliche Arbeitsanreize ist es bei Ehepaaren von
Bedeutung, ob die Höhe des lohnbezogenen Transfers vom
gesamten Arbeitseinkommen des Haushalts oder von den in-
dividuellen Arbeitseinkommen abhängt.

In der heutigen Sozialhilfe in Deutschland erfolgt keine volle
Anrechnung von Erwerbseinkommen in der Sozialhilfe, d.h.
die Transferentzugsrate ist kleiner als 100%. Stellt man allein
auf die Bedürftigkeit ab, dann kann der Teil des Sozialhilfe-
betrags, der aufgrund der teilweisen Nichtanrechnung als
Transfer verbleibt, als lohnbezogener Transfer an einen Ar-
beitnehmer angesehen werden. Der Arbeitnehmer erhält den
Lohn und zusätzlich den nach der Anrechnung verbleibenden
Transfer. Hiervon verschieden sind lohnbezogene Subventio-
nen, die direkt in Abhängigkeit vom Arbeitsentgelt bezahlt
werden und nicht gewährt werden, wenn kein Arbeitsentgelt
erzielt wird.

Lohnbezogene Transfers werden mit dem primären Ziel ge-
währt, den Anreiz zu erhöhen, eine niedrig entlohnte Er-
werbstätigkeit aufzunehmen. Die Wirkung lohnbezogener
Transfers auf das Gesamtarbeitsangebot ist jedoch theoretisch
nicht eindeutig bestimmt (vgl. Moffitt 1985, Kaltenborn
2000). Eindeutig positiv wirkt die Einführung bzw. Erhöhung
eines lohnbezogenen Transfers auf das Arbeitsangebot bei
Personen, die bisher keine Arbeit anbieten. Anders ist dies je-
doch für jene Personen, die bereits Arbeit anbieten. Sind sie
bei Einführung der Subvention transferberechtigt, dann ist mit
dieser sowohl ein Substitutionseffekt als auch ein Einkom-
menseffekt verbunden. Der Substitutionseffekt führt isoliert
betrachtet zu einer Erhöhung des Arbeitsangebots. Der Ein-
kommenseffekt kann zu einer Senkung des Arbeitsangebots
führen. Für den Fall, dass der (negative) Einkommenseffekt
den Substitutionseffekt überwiegt, ist der Gesamteffekt der
Lohnsubvention auf das Arbeitsangebot dieser Gruppe nega-
tiv. Darüber hinaus kann der Fall eintreten, dass Personen, die
bei gleich bleibendem Verhalten nicht in den Genuss der Sub-
vention kämen, ihr Verhalten dahingehend ändern, dass sie
transferberechtigt werden, d.h. sie reduzieren ihr Angebot.

Für die Veränderung des Gesamtarbeitsangebots (als Summe
der individuellen Angebote) ist es offensichtlich von erhebli-
cher Bedeutung, wie hoch die Anteile der genannten Gruppen
an der Gesamtbevölkerung (im erwerbsfähigen Alter) vor
Einführung der Maßnahme sind (vgl. Moffitt 1985). Der Ge-
samteffekt ist theoretisch unbestimmt.

Erheblich komplexer wird die theoretische Analyse, wenn
man statt einer individuellen Entscheidung über das Arbeits-
angebot unterstellt, dass in Mehrpersonenhaushalten ge-
meinsam über das Gesamtarbeitsangebot des Haushalts ent-
schieden wird. Zwar treten hierbei ähnliche Effekte auf, wie
sie für den Fall der individuellen Arbeitsangebotsentschei-

dung beschrieben wurden. Hinzu kommt jedoch, dass die
Aufteilung des Arbeitsangebots innerhalb des Haushalts in
diesem Fall durch die lohnbezogenen Transfers verändert
werden kann (vgl. Killingsworth 1983). Diese Effekte werden
in hohem Maße von der spezifischen Gestaltung eines lohn-
bezogenen Transfers und dem konkreten Haushaltszusam-
menhang beeinflusst. 

Auch die Beschäftigungseffekte von Lohnsubventionen an
Arbeitnehmer hängen von der Reaktion der anderen Markt-
seite (in diesem Fall der Arbeitsnachfrage) und der Funk-
tionsweise des Arbeitsmarktes ab. Unterstellt man ein höhe-
res Arbeitsangebot in Folge der Gewährung eines lohnbezo-
genen Transfers, ist die Beschäftigungsänderung umso grö-
ßer, je elastischer die Arbeitsnachfrage reagiert. Besteht ein
gesetzlich festgelegter oder faktischer Mindestlohn, dann
führt ein lohnbezogener Transfer – im Gegensatz zu einer
Lohnsubvention an Unternehmen – nicht zu einer Beschäfti-
gungsänderung. Ein Arbeitnehmer kann in diesem Fall nur
weiter zum Mindestlohn Arbeit anbieten. Durch die Subven-
tion entsteht keine zusätzliche Beschäftigung.

Ebenso wie bei Lohnsubventionen an Arbeitgeber können
auch bei lohnbezogenen Transfers an Arbeitnehmer Mitnah-
me- und Verdrängungseffekte auftreten. Fehlt die Befristung,
wie dies häufig bei lohnbezogenen Transfers der Fall ist, sind
Drehtüreffekte ausgeschlossen.

3 Bisher gewährte Lohnsubventionen

Im Folgenden werden zunächst die bisherige Inanspruchnah-
me und die wahrscheinlichen Beschäftigungseffekte sowie
die fiskalischen (Brutto-) Kosten bestehender Subventionen
an Arbeitgeber aufgezeigt. Anschließend wird kurz auf die In-
anspruchnahme lohnbezogener Transfers an Arbeitnehmer
durch eine nicht vollständige Anrechnung von Erwerbsein-
kommen bei Arbeitslosengeld und -hilfe sowie der Sozialhil-
fe eingegangen.

3.1 Subventionen an Arbeitgeber

In Deutschland existieren bereits seit langem verschiedene
Instrumente der betriebsbezogenen Einstellungshilfen, die
letztlich Lohnsubventionen an Arbeitgeber darstellen. Die
einzelnen Maßnahmen unterscheiden sich in verschiedener
Hinsicht, wobei jede Maßnahme weitgehend durch ihre Ziel-
gruppe, den Förderumfang und die Förderdauer charakteri-
siert werden kann.

Wir beschränken die Betrachtung mit einer Ausnahme, den
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunterneh-
men, auf die unten gesondert eingegangen wird, auf West-
deutschland. Hierbei wird wiederum eine Beschränkung auf
die in Tabelle 1 ausgewiesenen Maßnahmen vorgenommen.
Ausgeschlossen werden damit u.a. beschäftigungsschaffende
Maßnahmen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach §§ 260-
271, 416 SGB III, Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§
272-279 SGB III), Lohnkostenzuschüsse für arbeitslose
Jugendliche nach dem „Sofortprogramm zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit“, Lohnkostenzuschüsse bei Sozialhil-
feempfängern1, Subventionen für einzelne Branchen, die in-
direkt eine Subventionierung der dortigen Beschäftigten be-
wirken können, Steuererleichterungen für die Beschäftigung
in privaten Haushalten und Lohnkostenzuschüsse in Länder-
programmen.

Trotz bestehender Unterschiede in den drei genannten Di-
mensionen stimmen die vorhandenen Instrumente in West-
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1 Nach einer Umfrage des Deutschen Städtetages wurde in den Städten mit
Angaben zu den Fragen zur Hilfe zur Arbeit im Jahr 1998 in 8.088 Fällen
ein Lohnkostenzuschuss an Arbeitgeber gemäß § 18 Abs. 4 BSHG gezahlt
(Fuchs 1999: 12). Diese Städte weisen eine Gesamteinwohnerzahl von 27,5
Mio. auf.



deutschland in einigen grundlegenden Eigenschaften überein:
Jede Maßnahme ist auf eine relativ eng definierte Zielgruppe
begrenzt und spricht in erster Linie so genannte schwer ver-
mittelbare Arbeitslose an. Zudem wird jede Lohnsubvention
nur für einen begrenzten Zeitraum (häufig zwischen 6 und 12
Monaten) gewährt, deckt in diesem Zeitraum jedoch zum Teil
einen beachtlichen Teil der Lohnkosten ab.

Aufgrund der im Vergleich zu den in Westdeutschland ge-
währten Maßnahmen zunächst deutlich großzügigeren För-
derungsbedingungen sind die in Ostdeutschland seit 1997 ge-
währten Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschafts-
unternehmen (SAM-OfW) von besonderem Interesse. Mit
dem zweiten SGB III-Änderungsgesetz, das am 1.8.1999 in
Kraft getreten ist, wurde der Kreis der Förderungsberechtig-
ten für SAM-OfW deutlich eingegrenzt. Bereits vorher wur-
de per Erlass vom 16.4.1999 darauf hingewiesen, dass zur
Nichtüberschreitung der zugewiesenen Haushaltsmittel die
Ausgabensteuerung bzw. Festsetzung von Förderhöhe und 
-dauer am Kriterium individueller Vermittlungshemmnisse zu
orientieren sei. Mit Erlass vom 12.5.1999 wurde dann unter
Verweis auf die bevorstehende Gesetzesänderung zu einer
stärkeren Konzentrierung der Förderung auf Zielgruppen und
Anpassung des Förderbetrages an individuelle Beeinträchti-
gungen aufgefordert.2

Inanspruchnahme

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Umfang der Inan-
spruchnahme der bisher gewährten Maßnahmen für den Zeit-
raum von 1988 bis 1999 in Westdeutschland. In Anbetracht
des hohen Anteils an Arbeitslosen mit einem oder mehreren
Vermittlungshemmnissen (vgl. Bundesanstalt für Arbeit
1999b: 120 ff.) gilt für alle Maßnahmen, dass diese aus ver-
schiedenen, im Folgenden näher erläuterten Gründen nur in
geringem Umfang in Anspruch genommen wurden. Aller-
dings zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede in der In-
anspruchnahme im Zeitablauf.

Eine wichtige Ursache für die relativ geringe Inanspruchnah-
me der meisten Maßnahmen dürfte darin bestehen, dass die
Förderung (im Regelfall) den Abschluss eines unbefristeten
Arbeitsverhältnisses voraussetzt. Daneben dürfte die geringe
Inanspruchnahme vor allem durch weitere angebotsseitige
Restriktionen bedingt sein. Mehrfach waren es begrenzte fi-
nanzielle Mittel der Bundesanstalt für Arbeit, die einer stär-
keren Nutzung der zur Verfügung stehenden Instrumente im
Wege standen. Wiederholt wurde auch das Ausmaß (Dauer
und/oder Höhe) der Förderung reduziert, und zwar ausdrück-
lich mit der Zielsetzung, die Inanspruchnahme zu begrenzen
(vgl. dazu für den Zeitraum bis 1997 Buslei/ Steiner 1999).
Diese Vorgehensweise zur Einschränkung der Inanspruch-
nahme hat freilich zugleich den Effekt, dass die Förderung die
Produktivitätsnachteile der Arbeitsuchenden mit besonders
geringen Wiedereinstiegschancen immer weniger zu kom-
pensieren vermag.

Erneut ausgeweitet wurden die hier betrachteten Formen von
Lohnsubventionen an Arbeitgeber in den Jahren 1998 und
1999. Im Jahr 1998 überstieg der durchschnittliche Bestand
an Geförderten sowohl bei den Eingliederungszuschüssen als
auch bei den Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose
deutlich den Bestand im Jahr 1997. Der deutliche Anstieg bei
den Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose im Jahr
1998 ist nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit (1999a:
86) auf zwei Ursachen zurückzuführen: „Im Jahr 1998 stan-
den ... deutlich mehr Mittel zur Verfügung. Die Bekämpfung
der Langzeitarbeitslosigkeit war außerdem eine Schwer-
punktaufgabe der Arbeitsämter“. Für die deutlich gestiegenen
Eintritte bei Eingliederungszuschüssen gibt die Bundesan-
stalt für Arbeit (1999a) keine Begründung an. Im Jahr 1999
fiel der Bestand im BHI-Programm, der Bestand bei den Ein-
gliederungszuschüssen nahm jedoch in stärkerem Ausmaß zu.
Dieser Anstieg ist vor allem auf die Zunahme der Eingliede-
rungszuschüsse bei erschwerter Vermittlung zurückzuführen.
Ein möglicher Grund für diese Zunahme besteht in der mit
dem 2. SGB III-Änderungsgesetz zum 1.8.1999 erfolgten
Einschränkung der Rückzahlungsverpflichtungen bei einer
nicht ausreichenden Weiterbeschäftigungsdauer (vgl. Rock-
stroh 1999: 12).
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Tabelle 1: Geförderte Personen durch Lohnsubventionen am Arbeitgeber in Westdeutschland

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Einarbeitungszuschuss 51.169 40.801 67.886 48.949 28.650 9.922 8.818 10.044 9.549 9.076 28.981b

(§49 AFG) 16.621 11.611 18.179 14.069 9.301 1.905 1.740 2.772 2.984 2.692 9.236b

Eingliederungsbeihilfe 26.854 9.907 6.896 6.713 7.661 5.673 7.894 9.685 10.644 5.759 69.600 54.914
(§54 AFG) 22.189 18.000 4.914 4.318 4.969 3.600 2.913 4.911 5.377 3726 30.312a 36.587

Lohnkostenzuschuss 11.860 7.303 9.312 11.431 7.086 3.230 5.463 9.909 10.306 8.915 10.339
für ältere Arbeitslose 16.730 18.000 20.412 26.611 30.274 22.098 18.159 20.250 22.717 23.574 14.397
(§97 AFG)

Beschäftigungshilfen 15.400 33.422 25.362 20.109 8.916 6.570 31.616 19.761 37.634 49.396 25.837
für Langzeitarbeitslosec 25.343 35.774 28.321 18.734 10.061 16.982 32.634 27.808 31.543 21.392

Eingliederungsvertrag 800 2.400 775
(§231 SGB III)d 264

Anmerkungen: Die erste Zeile gibt jeweils die Eintritte in dem entsprechenden Jahr, die zweite Zeile (kursiv) – so weit Information dazu vorhanden ist – die An-
zahl der geförderten Personen im Bestand (Jahresdurchschnittsbestand) an. a) Diese Angaben beziehen sich auf die bewilligten Eingliederungszuschüsse (§§ 217-
224 SGB III). Das Instrument der Eingliederungszuschüsse umfasst die früheren Einarbeitungszuschüsse, Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitslose, Eingliede-
rungsbeihilfen und Eingliederungshilfen (§ 58 Abs. 1b AFG). Eine Aufteilung auf die Einzelmaßnahmen wurde von der Bundesanstalt für Arbeit nicht veröffent-
licht. Statistische Daten liegen für die Eintritte für die Monate Mai bis Dezember (mit Ausnahme des Oktober) und für den Bestand ab April 1998 vor. Der jah-
resdurchschnittliche Bestand ergibt sich als Durchschnitt über die neun Monatsbestände. b) Die Angaben umfassen den Eingliederungszuschuss bei Einarbeitung
und den Eingliederungszuschuss bei Einarbeitung von Berufsrückkehrern. Der Anteil des Letzteren am ausgewiesenen Bestand betrug etwa 9 %. c) Die Beschäf-
tigungshilfen für Langzeitarbeitslose wurden 1995 neu ausgestaltet, sodass die Inanspruchnahme ab 1995 nicht unmittelbar mit der früheren Inanspruchnahme
vergleichbar ist. d) Das Instrument des Eingliederungsvertrages (§231 SGB III) steht seit dem 1. April 1997 zur Verfügung.

Quelle: Buslei und Steiner (2000), Bundesanstalt für Arbeit (1999a, 2000), eigene Berechnungen für die Angaben zu den Eingliederungszuschüssen im Jahr 1999
auf der Basis einer telefonischen Auskunft der Bundesanstalt für Arbeit.

2 Wir danken einem der Referees für den Hinweis auf diese Erlasse.



Gemessen am durchschnittlichen Bestand wurden im Jahr
1999 weniger Personen durch Lohnkostenzuschüsse für älte-
re Arbeitnehmer gefördert als im Jahr 1997. Dies ist insoweit
überraschend als mit Verordnung vom 6. Mai 1999 die Al-
tersgrenze, ab der Eingliederungszuschüsse für ältere Arbeit-
nehmer erbracht werden können, befristet bis Ende 2001 von
55 auf 50 Jahre gesenkt wurde. Des Weiteren können Lohn-
kostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer nach den Neurege-
lungen im 2. SGB III-Änderungsgesetz bereits nach einer Ar-
beitslosigkeitsdauer von einem halben Jahr gewährt werden.
Darüber hinaus wurde die Rückzahlungsverpflichtung bei
Eingliederungszuschüssen für ältere Arbeitnehmer abge-
schafft (vgl. Rockstroh 1999: 12).

Generell wäre nach dem Inkraftreten des SGB III mit einer
Ausweitung der Lohnkostenzuschüsse zu Lasten der arbeit-
schaffenden Maßnahmen zu rechnen gewesen. Das SGB III
stellt ausdrücklich die (Wieder-)Eingliederung in den ersten
Arbeitsmarkt in den Vordergrund. Tatsächlich zeigt sich im
Vergleich der Jahre 1999 und 1997 bei den hier betrachteten
Lohnsubventionen ein deutlich stärkerer Anstieg der Eintrit-
te als bei der Summe der Eintritte in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und traditionelle Strukturanpassungsmaßnah-
men. Dies weist auch darauf hin, dass die Förderung mit
Lohnkostenzuschüssen in der Vergangenheit nicht unabhän-
gig von deren Bewertung im Vergleich zu anderen Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik war.

Neben den angebotsseitigen Restriktionen gab es auch Be-
schränkungen von der Nachfrageseite, die sich insbesondere
während konjunktureller Schwächephasen bemerkbar ge-
macht haben und hier vor allem die Vermittlung der arbeits-
marktpolitischen Problemgruppen erschwerten. Deren Pro-
duktivitätsnachteile konnten vermutlich auch durch die ange-
botenen Lohnsubventionen nicht so weit kompensiert werden,
dass in dieser Situation ein hinreichend starker Anreiz zur Be-
schäftigung der betreffenden Arbeitslosen geschaffen wurde.

Die Inanspruchnahme der SAM-OfW war gemessen am
durchschnittlichen Bestand in den Jahren 1998 mit etwa
119.000 Personen und 1999 mit etwa 129.000 Personen (vgl.
Bundesanstalt für Arbeit 2000) deutlich höher als jene der
oben betrachteten Maßnahmen in Westdeutschland. Der enor-
me Anstieg der Inanspruchnahmen von SAM-OfW bis zum
Frühjahr 1999 (vgl. Abbildung 2) ist offensichtlich auf die
vergleichsweise erheblich schwächere Eingrenzung der Ziel-
gruppe, den höheren Förderungsbetrag, die unterschiedliche
Höhe der bereitgestellten Mittel und das Fehlen der Voraus-

setzung eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses
zurückzuführen. Die quantitative Bedeutung der einzelnen
Regelungen lässt sich jedoch kaum abschätzen. Durch die er-
wähnte Einschränkung des Berechtigtenkreises zeigt sich je-
doch bereits ein deutlicher Rückgang in der Inanspruchnah-
me. Der Bestand der Geförderten lag Ende des Jahres 1999
bereits über ein Drittel unter seinem Höchststand zu Beginn
des Jahres. Die Anzahl der Eintritte nahm von etwa 201.000
im Jahr 1998 auf etwa 145.000 Personen im Jahr 1999 ab.

Zielgruppenorientierung

Die meisten Lohnsubventionen an Arbeitgeber gelten be-
stimmten „Problemgruppen“ des Arbeitsmarktes. Als Pro-
blemgruppen im Sinne von Arbeitsuchenden mit vergleichs-
weise geringen Beschäftigungschancen gelten ältere Arbeits-
lose (Personen im Alter von 45 bis 65 Jahren), Arbeitslose mit
geringer beruflicher Qualifikation, Personen mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen und Langzeitarbeitslose. Auf die-
se Problemgruppen zielen auch die hier betrachteten Lohn-
subventionen in Westdeutschland ab. Dies gilt allerdings nur
in eingeschränkter Form für den Einarbeitungszuschuss. Des-
sen Gewährung erfordert nicht das Kriterium der erschwer-
ten Vermittelbarkeit. Er wird für Arbeitnehmer geleistet, die
ohne eine besondere Einarbeitung nicht oder nicht dauerhaft
in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. 

Die formalen Voraussetzungen der Förderung gewährleisten,
dass durch die Eingliederungsbeihilfe, die Lohnkostenzu-
schüsse für ältere Arbeitnehmer und die Beschäftigungshil-
fen für Langzeitarbeitslose nur Personen gefördert werden,
deren Wiederbeschäftigungschancen gemindert sind. Bei ge-
ringen Wiederbeschäftigungschancen der Geförderten dürf-
ten die Mitnahmeeffekte einer Lohnsubvention tendenziell
ebenfalls eher gering sein. Allerdings ist davon auszugehen,
dass Unterschiede in den Wiederbeschäftigungschancen in-
nerhalb der Gruppe der formal Förderungsberechtigten be-
stehen. Je eher es den Unternehmen gelingt, innerhalb der
Gruppe der Förderungsberechtigten jene mit vergleichsweise
guten Wiederbeschäftigungschancen zu selektieren, desto
bedeutender dürften trotz der formalen Zielgruppeneingren-
zung die Mitnahmeeffekte sein.

Auswertungen zur Teilnehmerstruktur der Eingliederungs-
beihilfe, des Lohnkostenzuschusses für ältere Arbeitnehmer
und der Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose in Bus-
lei und Steiner (1999: Kapitel 3.1) deuten darauf hin, dass bei
diesen – in unterschiedlichem Ausmaß – eine Positivselekti-
on erfolgte. Sehr gering dürfte diese bei den Lohnkostenzu-
schüssen für ältere Arbeitslose gewesen sein. Auf eine Positi-
vauswahl deutet hier lediglich hin, dass innerhalb der Grup-
pe der älteren Arbeitnehmer jene im Alter zwischen 50 und
55 Jahren im Vergleich zu den noch älteren deutlich überre-
präsentiert waren. Bei den Eingliederungsbeihilfen waren äl-
tere Arbeitslose (50 und älter) gemessen an ihrem Anteil an
den Arbeitslosen insgesamt unterrepräsentiert. Bei den Be-
schäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose wurde festgestellt,
dass ältere Langzeitarbeitslose gemessen an ihrem Anteil an
den Langzeitarbeitslosen unterrepräsentiert waren. Darüber
hinaus waren innerhalb der Gruppe der Langzeitarbeitslosen
jene, die zwischen einem und zwei Jahren arbeitslos waren,
gegenüber den noch länger Arbeitslosen überrepräsentiert.
Entsprechend dürfte hier eine deutliche Positivselektion er-
folgt sein.

Einschränkend ist dabei jedoch zu bedenken, dass in Buslei
und Steiner (1999) die Verteilung der Geförderten nach be-
stimmten Merkmalen (Alter, Dauer der Arbeitslosigkeit) im
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Abbildung 2: Bestand an Arbeitnehmern (in Tsd. Perso-
nen), die mit SAM-OfW in Ostdeutschland gefördert wur-
den (September 1997 bis Dezember 1999)

  

   

   

   

   

   

  

  

  

 

                                                                                    

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Strukturanpas-
sungsmaßnahmen Ost, Nürnberg.



Vergleich zur Gruppe aller Arbeitslosen (aller Langzeitar-
beitslosen) isoliert für jede Maßnahme betrachtet wurde.
Berücksichtigt man, dass für ältere Arbeitslose ein besonde-
res Programm zur Verfügung stand und daher die beiden an-
deren Programme durch die Arbeitsverwaltung bewusst nur
in geringerem Umfang für ältere Arbeitslose genutzt wurden,
dann kann von der geringen Beteiligung Älterer bei den Ein-
gliederungsbeihilfen und den Beschäftigungshilfen für Lang-
zeitarbeitslosen (im Verhältnis zu allen Arbeitslosen/allen
Langzeitarbeitslosen) nicht auf eine Positivselektion ge-
schlossen werden.

Die SAM-OfW stellten nach der Ausgangsregelung insoweit
eine Besonderheit gegenüber den bisherigen Formen der in
Deutschland gewährten Subventionen dar, als für die Ge-
währung die Erfüllung des Kriteriums der schweren Vermit-
telbarkeit nicht vorausgesetzt wurde. Die Einschränkung der
Zielgruppe war damit deutlich weniger restriktiv als bei den
oben für Westdeutschland betrachteten Maßnahmen. Empiri-
sche Analysen zur Struktur der Geförderten zeigen erwar-
tungsgemäß, dass diese zu einem erheblichen Anteil keines
der üblichen Kriterien für eine schwere Vermittelbarkeit auf-
weisen (vgl. Buslei/ Steiner 1999: 53). Die Unternehmen
dürften daher in der Lage gewesen sein, eine erhebliche Posi-
tivauswahl vorzunehmen.

Mit den oben erwähnten Änderungen in den Regelungen für
SAM-OfW wurde eine engere Eingrenzung auf die Ziel-
gruppe erreicht. Dies zeigt der Vergleich der Verteilung der
Geförderten in einem ausgewählten Monat, in dem die Rege-
lungen zu Beginn der Maßnahme galten (September 1998),
mit jener im Dezember 1999 (vgl. Tabelle 2). Hierbei ist zu
beachten, dass im Bestand im Dezember 1999 noch Personen
enthalten sein dürften, bei deren Auswahl die Neuregelungen
noch nicht angewendet wurden. Obwohl der Anteil der Per-
sonen nach einigen Merkmalen der erschwerten Vermittel-
barkeit gleich geblieben oder sogar leicht gesunken ist, zeigt
sich die engere Zielgruppenausrichtung bereits deutlich am
gestiegenen Anteil der Langzeitarbeitslosen. Der Anteil der
vor der Förderung Langzeitarbeitslosen betrug im September
1998 knapp 22 %, im Dezember 1999 lag er bei etwa 29 %
und damit etwas unter dem Anteil der Langzeitarbeitslosen an
allen Arbeitslosen.

Beschäftigungseffekte

Trotz der vorhandenen Hinweise auf eine Positivselektion
wäre zu vermuten, dass aufgrund der engen Zielgruppenori-

entierung die Mitnahmeeffekte bei den in Westdeutschland
gewährten Subventionen gering waren. Erste Ergebnisse ei-
ner Betriebsbefragung des IAB (Jaenichen 1999) deuten je-
doch darauf hin, dass diese in nicht unerheblichem Umfang
aufgetreten sind. Von den befragten Unternehmen hätten etwa
28 % dieselbe Person und 16 % jemand anderes auch ohne
eine Förderung durch Eingliederungszuschüsse bei erschwer-
ter Vermittlung, für ältere Arbeitnehmer oder nach dem Pro-
gramm „Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose“ (BHI-
Programm) eingestellt. Dabei ist zu beachten, dass etwa 19 %
der befragten Unternehmen keine Angaben zu dieser Frage
gemacht haben, so dass der tatsächliche Anteil der Unterneh-
men, die dieselbe oder eine andere Person auch ohne Förde-
rung eingestellt hätten, sogar noch höher liegen könnte. Zur
Relevanz von Verdrängungseffekten liegen unseres Wissens
bisher mit Ausnahme dieser Betriebsbefragung keine empiri-
schen Untersuchungen vor. Danach hätten etwa 9 % der Un-
ternehmen ohne die Förderung eine Person mit einer besse-
ren Qualifikation eingestellt. Über eine Verdrängung von
nicht geförderten Beschäftigten in Konkurrenzunternehmen
liegen keine Informationen vor.

Da die Lohnsubventionen an Unternehmen befristet gewährt
werden, stellt sich die Frage, ob auch nach Auslaufen der För-
derung eine Weiterbeschäftigung der Geförderten erfolgt,
oder ob diese wieder arbeitslos werden. Würden diese dann
erneut gefördert, lägen Drehtüreffekte vor. Zum längerfristi-
gen Verbleib der durch die einzelnen Maßnahmen geförder-
ten Personen liegen Informationen aus verschiedenen Unter-
suchungen für die Einarbeitungszuschüsse, die Eingliede-
rungsbeihilfen (allerdings aus der ersten Hälfte der 80er-Jah-
re) und das BHI-Programm vor (vgl. dazu Buslei/ Steiner
1999: Kapitel 3.1). Danach ist der Verbleib angesichts der Tat-
sache, dass die geförderten Personen relativ geringe Wieder-
beschäftigungschancen vor der Maßnahme aufwiesen, als
eher hoch einzustufen. Für die Eingliederungszuschüsse kann
für das Jahr 1998 (ab Oktober) auf Ergebnisse der mit dem
SGB III eingeführten Eingliederungsbilanzen zurückgegrif-
fen werden. Danach waren 71,5 % der Geförderten in West-
deutschland ein halbes Jahr nach Austritt aus der Maßnahme
in Beschäftigung oder nicht mehr arbeitslos (Bundesanstalt
für Arbeit, 1999c, S. 43). Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass
die Lohnkostenzuschüsse bis zur Rechtsänderung durch das
am 1.8.1999 in Kraft getretene 2. SGB III-Änderungsgesetz
dann zurückzuzahlen waren, wenn das Beschäftigungsver-
hältnis während des Förderungszeitraums oder innerhalb ei-
nes Zeitraums, der der Förderungsdauer entsprach, längstens
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Tabelle 2: Bestand an Geförderten mit SAM-OfW sowie Arbeitslosen in Ostdeutschland nach ausgewählten Merkmalen
in zwei Vergleichsmonaten

Geförderte SAM-OfW Arbeitslose

Sept. 1998 Dez. 1999 Sept. 1998 Dez. 1999

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Insgesamt 145.931 100 96.482 100 1.231.913 100 1.357.208 100

darunter:
Schwerbehinderte 702 0,48 536 0,56 32.256 2,62 37.065 2,73
Ältere Arbeitnehmer (50 Jahre und älter) 19.974 13,69 12.491 12,95 383.599 31.14 (/) (/)
Jüngere Arbeitnehmer unter 25 Jahren 20.496 14,04 16.298 16,89 154.327 12,53 136.280 10,0
Langfristig Arbeitslose (12 Monate u. l.) 31.878 21,84 28.135 29,16 423.448 34,37 427.076 31,47
Gesundheitlich Eingeschränkte 1.427 0,98 1.471 1,52 223.839 18,17 (/) (/)
In Teilzeit 5.964 4,09 3.607 3,74 (/) (/) (/) (/)
Berufsrückkehrer 234 0,16 343 0,36 (/) (/) (/) (/)

Anmerkungen: Die Merkmale schließen sich (teilweise) nicht gegenseitig aus. Insoweit können Mehrfachzählungen bei den Merkmalen vorliegen.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Strukturanpassungsmaßnahmen Ost, Nürnberg, Bundesanstalt für Arbeit (1999b, 2000), eigene Be-
rechnungen.



jedoch von 12 Monaten, nach Beendigung des Förderungs-
zeitraums beendet wurde. Für alle Maßnahmen, die einen
sechs Monate übersteigenden Förderungszeitraum aufwei-
sen, erscheint die in den Eingliederungsbilanzen ausgewiese-
ne Verbleibsquote daher nur von sehr begrenzter Aussage-
kraft. Insgesamt können die vorliegenden Ergebnisse zum
Verbleib der Geförderten nur als erster Hinweis auf deren Be-
schäftigungseffekte gewertet werden, da ohne eine Ver-
gleichsgruppe eine aussagekräftige Evaluation des Wieder-
eingliederungserfolgs der Maßnahmen nicht möglich ist.

Auf der Basis aggregierter Daten (Arbeitsamtsbezirke) wur-
de von Schmid et al. (1999) eine Wirkungsanalyse aktiver Ar-
beitsmarktpolitik vorgelegt. Zu den einbezogenen Maßnah-
men gehören auch Lohnsubventionen an Arbeitgeber (Teil-
nehmerzahl). Nach Auskunft der Autoren wurden dabei die
Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose, die Eingliede-
rungsbeihilfe, der Lohnkostenzuschuss für ältere Arbeitslose
und der Produktive Lohnkostenzuschuss-West nach § 242s
Arbeitsförderungsgesetz berücksichtigt. Erklärt wurden in
den vorgenommenen Schätzungen das Niveau der Langzeit-
arbeitslosigkeit (Langzeitarbeitslose in Prozent der Erwerbs-
personen), der Anteil der Langzeitarbeitslosen (in Prozent al-
ler Arbeitslosen) und die Veränderung des Niveaus der Lang-
zeitarbeitslosigkeit. Dabei wird jeweils noch einmal zwischen
einer „kurzen Langzeitarbeitslosigkeit“ (> 6 Monate) und
einer „langen Langzeitarbeitslosigkeit“ (> 24 Monate) unter-
schieden. Lohnsubventionen führen nach den Ergebnissen der
Schätzungen nicht zu einem signifikanten Rückgang des
Niveaus der „kurzen Langzeitarbeitslosigkeit“, wohl aber zu
einem Rückgang des Niveaus der „langen Langzeitarbeitslo-
sigkeit“. Die Schätzergebnisse zeigen keinen signifikanten
Einfluss der Lohnsubventionen auf den Anteil der Langzeit-
arbeitslosen an allen Arbeitslosen. Die Autoren weisen selbst
darauf hin, dass die vorgelegten Ergebnisse mit Vorsicht in-
terpretiert werden sollten, da die Ergebnisse oft sensitiv auf
die Modellspezifikation reagieren.

Fiskalische Kosten

Aufgrund der Probleme der Ermittlung der Beschäftigungs-
effekte beschränken wir die Betrachtung der fiskalischen
Kosten auf die Bruttokosten. Insoweit als mit den Maßnah-
men positive (Netto-) Beschäftigungseffekte verbunden sind,
liegen die Nettokosten aufgrund erhöhter Steuereinnahmen
und eingesparter Sozialtransfers unter den Bruttokosten.

Die Bruttokosten der Eingliederungszuschüsse in West-
deutschland werden in Tabelle 3 für die Jahre 1990 bis 1999
ausgewiesen. Eine Aufteilung auf die Einzelmaßnahmen liegt
nur für die Jahre 1990 bis 1997 vor. Bis auf die Jahre 1990-
92, in denen noch in hohem Maße Förderungen durch den
Einarbeitungszuschuss erfolgten, liegen die mit Abstand
größten Ausgaben bei den Zuschüssen zu den Lohnkosten für
ältere Arbeitslose. Diese Maßnahme weist die höchste (jah-
resdurchschnittliche) Teilnehmerzahl auf und darüber hinaus
waren auch die monatlichen Ausgaben je Teilnehmer – sieht
man wiederum von den Einarbeitungszuschüssen in den Jah-
ren 1990-92 ab – bei den Lohnkostenzuschüssen für ältere
Arbeitslose am höchsten.

In den Jahren 1998 und 1999 zeigt sich analog der Zahl der
Eintritte in diesen Jahren ein erheblicher Anstieg der fiskali-
schen Bruttokosten der Eingliederungszuschüsse. Die hohen
monatlichen Ausgaben je Teilnehmer für die Eingliederungs-
zuschüsse in den Jahren 1998 und 1999 deuten darauf hin,
dass der durchschnittliche Förderbetrag bei den Lohnkosten-
zuschüssen bei erschwerter Vermittlung, für die sich ein star-
ker Anstieg in diesen beiden Jahren zeigt (vgl. Tabelle 2), ge-
genüber den Vorjahren erhöht wurde.

Die hohe Zahl der Geförderten, verbunden mit einem ver-
gleichsweise hohen Förderbetrag je Geförderten, hat bei den
SAM-OfW im Jahr 1998 zu Bruttokosten in Höhe von 3,123
Mrd. DM geführt (Bundesanstalt für Arbeit 1999c: 11).
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Tabelle 3: Fiskalische Kosten (Brutto) der Eingliederungszuschüsse und des BHI-Programms in Westdeutschlanda

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Einarbeitungszuschuss ( §49 AFG) EGZb

Ausgaben in Mio. DM 510,4 408,0 271,0 45,3 29,9 42,5 43,7 37,7 850,3 1.377,0
Teilnehmerbestand in Tsd. Pers.c 18,2 14,1 9,3 1,9 1,7 2,8 3,0 2,7 30,3 60,6
Monatl. Ausgaben je Teilnehmer in DMd 2.340 2.417 2.428 1.984 1.430 1.277 1.220 1.168 2.337 1.894

Eingliederungsbeihilfe (§54 AFG)

Ausgaben in Mio. DM 44,1 51,5 58,3 53,0 52,2 89,3 93,0 59,8
Teilnehmerbestand in Tsd. Pers.c 4,9 4,3 5,0 3,6 2,9 4,9 5,4 3,7
Monatl. Ausgaben je Teilnehmer in DMd 748 994 978 1.226 1.493 1.516 1.441 1.338

Zuschüsse zu den Lohnkosten für ältere Arbeitslose (§97 AFG)

Ausgaben in Mio. DM 483,2 602,1 682,8 609,5 500,0 509,6 565,6 488,1
Teilnehmerbestand in Tsd. Pers.c 20,4 26,6 30,3 22,1 18,2 20,3 22,7 23,6
Monatl. Ausgaben je Teilnehmer in DMd 1.973 1.886 1.880 2.298 2.295 2.097 2.075 1.725

BHI-Programm

Ausgaben in Mio. DM 325,4 474,4 405,6 684,9 459,0
Teilnehmerbestand in Tsd. Pers.c 17,0 32,6 27,8 31,5 21,4
Monatl. Ausgaben je Teilnehmer in DMd 1.597 1.211 1.215 1.809 1.787

Anmerkungen: a Alle Angaben in Preisen des Jahres 1998; b EGZ: Eingliederungszuschüsse; Die Eingliederungszuschüsse umfassen die früheren Einarbeitungs-
zuschüsse, Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitslose, Eingliederungsbeihilfen und Eingliederungshilfen. Die ausgewiesenen Ausgaben für EGZ enthalten nicht
die Ausgaben für die Untergruppe der Eingliederungszuschüsse für Berufsrückkehrer, da sie nicht getrennt für Westdeutschland verfügbar waren. Im Vergleich zu
den Ausgaben für die übrigen EGZ waren die Ausgaben für EGZ für Berufsrückkehrer mit 7,4 Mio. DM im gesamten Bundesgebiet im Jahr 1998 gering. Die Un-
terschätzung der monatlichen Ausgaben je Teilnehmer ist daher ebenfalls als gering anzusehen. c Jahresdurchschnittsbestand, d Ausgaben/Teilnehmerbestand/12.

Quelle: Hagen und Steiner (2000), Bundesanstalt für Arbeit (1999d), telefonische Auskunft der Bundesanstalt für Arbeit.



3.2 Lohnbezogene Transfers an Arbeitnehmer

Lohnbezogene Transfers an Arbeitnehmer werden in
Deutschland durch die nicht vollständige Anrechnung von Er-
werbseinkommen beim Bezug von Sozialhilfe und Arbeitslo-
sengeld und -hilfe gewährt.

Sozialhilfe

Erwerbseinkommen neben dem Bezug von Sozialhilfe bleibt
(im Regelfall) in Höhe von 25 % des Eckregelsatzes voll-
ständig anrechnungsfrei. Darüber hinausgehendes Einkom-
men bleibt zu 15 % anrechnungsfrei, solange bis der gesam-
te anrechnungsfreie Betrag 50 % des Eckregelsatzes erreicht.
Ein sinnvolles Maß für die Inanspruchnahme der Hinzuver-
dienstmöglichkeiten bildet neben der absoluten Zahl der
erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger deren Verhältnis zur
Gesamtzahl der tatsächlich sowie potenziell erwerbstätigen
Sozialhilfeempfänger (Arbeitspotenzial). Allerdings dürfte
nicht bei jeder Empfängergruppe, so etwa bei allein Erzie-
henden mit kleinen Kindern, Einigkeit darüber bestehen, ob
diese zu den potenziell Erwerbstätigen gezählt werden soll.
Darüber hinaus kann die Zuordnung zu den potenziell er-
werbstätigen Empfängern nur anhand der wenigen in Stati-
stiken vorhandenen Merkmale erfolgen.

Eine untere Grenze für den Anteil der erwerbstätigen Emp-
fänger an deren Arbeitspotenzial lässt sich bestimmen, wenn
vereinfachend unterstellt wird, dass alle Sozialhilfeempfän-
ger im Alter zwischen 18 und 60 Jahren erwerbsfähig sind. Im
Jahr 1995 bezogen in Deutschland nach der Sozialhilfestati-
stik zum Stichtag 31.12.1995 etwa 1,3 Mio. Personen im Alter
von 18 bis unter 60 Jahren laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Einrichtungen. Zum selben Stichtag
waren etwa 106.000 Empfänger laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt im Alter von 18 bis unter 60 Jahren in Teilzeit oder
Vollzeit erwerbstätig. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften
mit Einkünften aus unselbständiger Arbeit lag mit etwa
151.000 deutlich höher. Daher dürfte die tatsächliche Zahl der
erwerbstätigen Empfänger von laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt (einschließlich der unregelmäßig Beschäftigten) im
Jahr 1995 über 150.000 Personen betragen haben. Der Anteil
der erwerbstätigen Empfänger an deren Arbeitspotenzial be-
trägt je nach Bezugsbasis unter der vereinfachend getroffenen
Annahme zwischen etwa 8 und 12 %.3,4 Nimmt man für be-
stimmte Gruppen an, dass diese keiner Erwerbstätigkeit nach-
gehen können, dann dürfte sich der Anteil der Erwerbstätigen
an allen (verbleibenden) Empfängern im Alter zwischen 18
und 60 Jahren erhöhen. Dieser Effekt ist aber wahrscheinlich
nicht sehr groß. Nach einer Schätzung des Arbeitspotenzials
der Sozialhilfeempfänger von Krug und Meckes (1997) auf
der Basis der Sozialhilfestatistik für das Jahr 1994 betrug der
Anteil der erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger an deren Ar-
beitspotenzial etwa 10%. Bei der Bestimmung des Arbeits-

potenzials wurde von Krug und Meckes (1997) u.a. ein Teil
der allein Erziehenden nicht zum Arbeitspotenzial gerechnet.
Dieses Verhältnis übersteigt nur um etwa 2 Prozentpunkte die
Relation zwischen den erwerbstätigen Sozialhilfeempfängern
(Personen) und der Gesamtzahl der Sozialhilfeempfänger von
18 bis unter 60 Jahren nach der Sozialhilfestatistik zum Stich-
tag 31.12.1994.

Auf der Basis der vorstehenden Statistiken lässt sich festhal-
ten, dass ein hoher Anteil der nichterwerbstätigen Sozialhil-
feempfänger zu einer Arbeitsaufnahme in der Lage sein dürf-
te. Ein Grund für die Nichterwerbstätigkeit dieser Gruppe
könnten geringe Anreize zur Arbeitsaufnahme aufgrund der
Anrechnungsregelungen beim Erwerbseinkommen sein. Hin-
sichtlich der Anreize zur Arbeitsaufnahme ist neben der be-
trachteten Anrechnung von Erwerbseinkommen auch von Be-
deutung, dass seit August 1996 einem Sozialhilfeempfänger,
der eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf-
nimmt, bis zur Dauer von sechs Monaten ein monatlicher Zu-
schuss gewährt werden kann (§18, Abs. 5 BSHG). Im August
1998 wurde diese Möglichkeit hinsichtlich der Dauer und des
Umfangs erweitert. Einem Hilfeempfänger kann bei Aufnah-
me einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen
Erwerbstätigkeit ein Zuschuss bis zur Höhe des Regelsatzes
und bis zu 12 Monaten gewährt werden. Befristet bis Ende
2002 kann in Einzelfällen und zur Erprobung von Maßnah-
men eine höhere und länger andauernde Förderung gewährt
werden (vgl. Gebel 2000). Nach einer Befragung des Deut-
schen Städtetages wurde der Zuschuss nach §18, Abs. 5
BSHG in den teilnehmenden Mitgliedsstädten, welche die
Fragen zu den Hilfen zur Arbeit beantwortet haben (172 Städ-
te mit 27,5 Mio. Einwohnern), nur von einer sehr geringen
Zahl von Sozialhilfeempfängern (292 Personen) in Anspruch
genommen (vgl. Fuchs 1999: 12). Dieses Ergebnis deutet dar-
auf hin, dass auch die Gesamtzahl der Inanspruchnahmen im
Jahr 1998 eher niedrig gewesen sein dürfte. Da es sich bei den
Maßnahmen um eine „Kann“-Leistung handelt, muss offen
bleiben, ob die niedrige Zahl der Geförderten darauf zurück-
zuführen ist, dass die Gemeinden den Zuschuss nur selten an-
geboten haben, oder dass die Berechtigten nur ein geringes
Interesse am Zuschuss zeigten bzw. keine Beschäftigung ge-
funden haben. Für eine eingehende Beurteilung muss abge-
wartet werden, ob die Inanspruchnahme im Jahr 1999 zuge-
nommen hat und welche Ergebnisse die Erprobung von Maß-
nahmen mit einer erhöhten Förderung in einzelnen Bundes-
ländern (vgl. Gebel 2000) erbringt.

Arbeitslosengeld und -hilfe

Bis zum Jahr 1998 durften Bezieher von Arbeitslosengeld
oder -hilfe eine selbständige oder unselbständige Tätigkeit
ausüben und ein Nebeneinkommen erzielen, sofern die Ne-
benbeschäftigung weniger als 18 Stunden pro Woche betrug.
Von dem wöchentlichen Nettoeinkommen blieb grundsätz-
lich ein Betrag von 30 DM anrechnungsfrei. Das verbleiben-
de wöchentliche Nettoeinkommen wurde zur Hälfte auf das
Arbeitslosengeld angerechnet. Insgesamt durften aber 80 %
des pauschalierten Nettoentgelts, das der Berechnung des Ar-
beitslosengeldes bzw. der Arbeitslosenhilfe zu Grunde liegt,
nicht überschritten werden.

Auswertungen des Sozioökonomischen Panels (SOEP) in
Buslei und Steiner (1999) ergaben für das gesamte Bundes-
gebiet eine hochgerechnete Zahl von Empfängern von Ar-
beitslosengeld und -hilfe von 2,96 Mio. im Jahr 1995. Von die-
sen waren etwa 14.000 Personen regelmäßig und etwa 48.000
Personen unregelmäßig erwerbstätig.5 Wegen der niedrigen
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3 Hagen und Steiner (2000) weisen für die Jahre 1996 und 1997 einen Anteil
der Erwerbstätigen an allen Empfängern von laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt von 8,2 und 8,6 % und damit nur leicht höhere Werte als im Jahr
1995 aus.

4 Auswertungen des Sozioökonomischen Panels für das Jahr 1995 in Buslei
und Steiner (2000) ergaben einen Anteil der (regelmäßig und unregelmäßig)
beschäftigten Empfänger von laufender Hilfe sowie einmaligen Hilfen im
Alter zwischen 18 und 60 Jahren an allen Empfängern in dieser Gruppe von
etwa 18 %. Der höhere Wert dürfte im Wesentlichen auf die Einbeziehung
von Personen, die ausschließlich einmalige Hilfen empfangen, zurückzu-
führen sein. Von diesen ist anzunehmen, dass sie zu einem höheren Anteil
erwerbstätig sind als die Empfänger von laufender Hilfe. Das Ergebnis soll-
te darüber hinaus aufgrund niedriger Fallzahlen für die beschäftigten Emp-
fänger vorsichtig interpretiert werden.

5 Definiert als Personen mit dem Erwerbsstatus: voll erwerbstätig, Kurzarbeit,
Teilzeit oder Teilzeit/Kurzarbeit, oder Wehr- und Zivildienst.



Fallzahlen für die Personen, die neben dem Leistungsbezug
erwerbstätig waren, dürften diese Werte ungenau sein. Den-
noch zeigen sie, dass der Anteil der Bezieher von Arbeitslo-
sengeld und -hilfe, die von der Möglichkeit eines Hinzuver-
dienstes Gebrauch machten, sehr gering ist.

Die Anrechnungsregelungen wurden im SGB III neu gefasst.
Nach der geltenden Regelung ist ein Hinzuverdienst in Höhe
von 20 % des Arbeitslosengeldes bzw. der -hilfe, mindestens
jedoch von 315 DM pro Monat vollständig anrechnungsfrei.
Der darüber hinausgehende Hinzuverdienst wird zu 100 %
angerechnet. Die Grenze für die wöchentliche Arbeitszeit
wurde mit der Einführung des SGB III auf 15 Stunden ge-
senkt. Die geltende Regelung ist bei einem geringen Hinzu-
verdienst günstiger als die frühere. Bei höherem Hinzuver-
dienst hängt die Vorteilhaftigkeit von der Höhe des Arbeits-
losengeldes bzw. der -hilfe ab.

4 Alternative Subventionsformen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden Studi-
en zu alternativen Formen von Lohnsubventionen an Arbeit-
geber sowie lohnbezogenen Transfers an Arbeitnehmer in
Deutschland betrachtet. Alle diese Studien untersuchen die
Beschäftigungseffekte ausgewählter konkreter Vorschläge.
Die Vorschläge sehen eine Ausweitung von Subventionen ge-
genüber den bestehenden Instrumenten vor. Bei einem Ver-
gleich der Beschäftigungseffekte der einzelnen Vorschläge
sollte bedacht werden, dass die Vorschläge nicht auf ein ein-
heitliches Niveau der fiskalischen Kosten normiert wurden.
Die einzelnen Vorschläge sind unten in Tabelle 5 in chrono-
logischer Reihenfolge zusammengefasst.

Lohnsubventionen an Arbeitgeber

Die Beschäftigungseffekte und die fiskalischen Kosten von
Lohnsubventionen allein an Arbeitgeber wurden unseres Wis-
sens bisher in zwei Studien empirisch untersucht (ZEW, vgl.
Buslei/ Steiner 1999, IZA, vgl. Riphan et al. 1999). In zwei
weiteren Studien wurden die Effekte einer Senkung der Sozial-
versicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträ-
ge) bei niedrigen Monatslöhnen analysiert (IAB, vgl. Bender
et al. 1999, ZEW, vgl. Jacobebbinghaus/ Steiner 2000). Das
DIW (vgl. Schupp et al. 1999) hat eine Abschätzung der fis-
kalischen Kosten und der Verteilungseffekte eines Vorschlags
zur Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge bei
niedrigen Monatslöhnen vorgelegt. Dabei wird eine durch die
Subvention bedingte zusätzliche Beschäftigung von 150.000
Personen unterstellt. Die Autoren nehmen an, dass diese Be-
schäftigung ungefähr hälftig auf Arbeitslose und auf Zugänge
aus der „Stillen Reserve“ entfällt. Die fiskalischen Kosten
werden auf netto ca. 12 Mrd. DM beziffert.

Die in Buslei und Steiner (1999) untersuchte Form der Lohn-
subvention an Arbeitgeber bezieht sich auf eine unbefristete,
degressiv gestaffelte Stundenlohnsubvention an Unterneh-
men für Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich (vgl. Tabelle 4).
Sie entspricht im Prinzip einer degressiv ausgestalteten Sub-
ventionierung der Sozialversicherungsbeiträge bezüglich der
Stundenlöhne, bei der bei Stundenlöhnen bis zu 10 DM die
gesamten Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmeranteil) subventioniert werden.

Zur Abschätzung der Beschäftigungseffekte wurden sowohl
Schätzungen der Arbeitsnachfrage- wie auch der Arbeitsan-
gebotselastizität im Niedriglohnbereich vorgenommen. Die

Abschätzung erfolgte in einem Partialmodell des Arbeits-
markts, das oben in Abschnitt 2 skizziert wurde. Eine obere
Referenzgröße wurde unter der Annahme eines vollständig
elastischen Arbeitsangebots hergeleitet (vgl. Abb. 1a). In die-
sem Fall ergibt sich eine Erhöhung der Zahl der Beschäftig-
ten um etwa 280.000 Personen. Werden dagegen die empi-
risch ermittelten Arbeitsangebotselastizitäten im Partial-
modell des Arbeitsmarkts zugrunde gelegt, ergibt sich ledig-
lich eine Erhöhung der Beschäftigung um etwa 55.000 Per-
sonen und ein deutlicher Anstieg der Bruttolöhne im Nied-
riglohnbereich (vgl. Abb. 1b). Die Angebotselastizitäten wur-
den in einem Wahlmodell geschätzt, das mögliche Restrik-
tionen der Arbeitsanbieter nicht berücksichtigt. Zur nähe-
rungsweisen Berücksichtigung derartiger Restriktionen wur-
den die Elastizitäten auf hohe, aber noch als realistisch anzu-
sehende Werte gesetzt. In diesem Fall ergibt sich eine Zunah-
me der Beschäftigung um etwa 100.000 Personen. Die Sub-
vention kommt dann etwa hälftig den Unternehmen (niedri-
gere Arbeitskosten) und den Arbeitnehmern (höhere Brut-
tolöhne) zugute. Neben der Erhöhung der Zahl der Beschäf-
tigten führt die Subvention auch zu einem Anstieg der Zahl
der Arbeitsstunden der bereits Beschäftigten.

Allerdings würde diese Reformalternative erhebliche Kosten
verursachen, die nicht annähernd durch zu erwartende Mehr-
einnahmen des Staates aufgrund der höheren Beschäftigung
und gestiegenen Löhne kompensiert werden. Die Nettokosten
betragen nach einer groben Schätzung etwa sieben Milliarden
Mark. Je zusätzlich Beschäftigten ergibt sich damit ein För-
derungsbetrag von 70.000 DM in der oberen Variante. Größe-
re Beschäftigungseffekte wären möglich, wenn die empirisch
ermittelten Lohnreaktionen bei der betrachteten Lohnsub-
ventionierung, beispielsweise durch Vereinbarungen im Rah-
men des „Bündnis für Arbeit“, vermieden werden könnten.
Da die Gewerkschaften im relevanten Niedriglohnbereich je-
doch relativ schwach vertreten sind, ist dies eher unwahr-
scheinlich.

Riphan et al. (1999) untersuchen die Effekte eines gestaffel-
ten Zuschusses zu den Sozialversicherungsbeiträgen.6 Dieser
Zuschuss (maximal in Höhe der Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberbeiträge) wird dem Arbeitgeber gewährt. Die Autoren
unterstellen einen bindenden Tariflohn, der auch dem Effek-
tivlohn entspricht (keine Lohndrift). Die zusätzliche Nach-
frage aufgrund der Subvention führt daher in voller Höhe zu
einem Beschäftigungsanstieg. Auf der Basis von Literaturer-
gebnissen zu geschätzten Nachfrageelastizitäten wählen die
Autoren eine Elastizität von -0,6 als Referenzfall. In diesem
Fall beträgt die Zunahme der Zahl der Voll- und Teilzeitstel-
len 250.000 bzw. 40.000. Hinzu kommen 133.000 vollzeit-
äquivalente Stellen aus vormals sozialversicherungsfreier Be-
schäftigung. Aufgrund der hohen Beschäftigungszunahme
fallen die fiskalischen Nettokosten mit 1,6 Mrd. DM ver-
gleichsweise gering aus. Je zusätzliche vollzeitäquivalente
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Tabelle 4: Lohnsubventionen an Arbeitgeber: Annahmen
in Buslei und Steiner (1999)

Stundenlohn in DM <10 11 12 13 14 15 16 17

Subvention in % 40 31,8 25 19,2 14,3 10 6,3 2,9
des Stundenlohns

Erstattung in DM 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5
an der Gruppen-
obergrenze

Anmerkung: Die Werte beziehen sich auf den Bruttostundenlohn.

Quelle: Buslei und Steiner (1999).

6 Vergleiche zu Vorschlägen einer Subventionierung der Sozialversicherungs-
beiträge auch Kaltenborn (1999b) und Walwei (1999).



Stelle beträgt der Förderungsbetrag knapp 4.000 DM und
liegt damit erheblich unter dem von Buslei und Steiner (1999)
ermittelten Förderbetrag je zusätzlich Beschäftigtem. 

Die Annahme eines fixen Tariflohnes im Niedriglohnbereich,
der sich auch aufgrund der Subvention nicht ändert, erscheint
wenig realistisch. Für den Bereich der tarifgebundenen Un-
ternehmen wird damit unterstellt, dass die Subventionen in
Tarifverhandlungen vollständig unberücksichtigt bleiben.
Noch unwahrscheinlicher erscheint eine ausbleibende Lohn-
reaktion in Unternehmen, die keinem Flächentarifvertrag un-
terliegen, bzw. bei deren Beschäftigten. In einzelnen der hier
relevanten Sektoren mit einer hohen Zahl an Beschäftigten
mit niedrigen Löhnen ist der Anteil der Beschäftigten in Un-
ternehmen, die einem Flächentarifvertrag unterliegen, deut-
lich unterdurchschnittlich (vgl. Kohaut/ Schnabel 1998).
Ebenso ist der Organisationsgrad der Gewerkschaften in die-
sen Sektoren niedrig (vgl. Fitzenberger et al. 1999). Vernach-
lässigt wird auch, dass sich aufgrund der fast vollständigen
Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Sozialhilfe bzw.
auf die Arbeitslosenhilfe die Aufnahme einer Beschäftigung
für einen Teil der Arbeitslosen nicht lohnt. Daher erscheint die
Annahme konstanter Löhne auch vor dem Hintergrund der
empirisch ermittelten niedrigen Arbeitsangebotselastizitäten
als nicht realistisch und der Beschäftigungseffekt mithin stark
überschätzt. Diese Einschätzung wird auch durch die Ergeb-
nisse von Schätzungen der „wage curve“ gestützt. Danach be-
steht ein negativer Zusammenhang zwischen der Höhe der Ar-
beitslosigkeit und der Reallöhne. In einer Untersuchung von
Baltagi und Blien (1998) ergibt sich in der von den Autoren
präferierten Spezifikation für niedrig qualifizierte Arbeit-
nehmer eine Elastizität des Reallohns bezüglich der Arbeits-
losenquote von ungefähr -0,10. Nimmt aufgrund der höheren
Nachfrage durch die Subventionierung der Sozialversiche-
rungsbeiträge die Arbeitslosigkeit ab, steigen nach diesen Er-
gebnissen die Reallöhne. Dies reduziert die Arbeitsnachfra-
ge. Der Beschäftigungseffekt ist damit niedriger als der
primäre Nachfrageeffekt.

Bender et al. (1999) untersuchen ebenfalls die Beschäfti-
gungseffekte eines gestaffelten Zuschusses zu den Sozialver-
sicherungsbeiträgen7. Vollzeit-Arbeitseinkommen aus sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung sollen bis zu monat-
lich 1.500 DM beitragsfrei gestellt werden. Oberhalb dieser
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer beitragsfreien Zone sollen
bis zu einem Betrag von 3.000 DM (Stundenlohnsatz von ma-
ximal 20 DM) die Beiträge degressiv subventioniert werden.
Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert sich der Zuschuss antei-
lig. Der Zuschuss soll unbefristet und ohne Zielgruppenbe-
schränkung gewährt werden. Als Begleitmaßnahmen werden
ein höheres Kindergeld für Niedrigeinkommensbezieher und
die Einführung eines Mindestlohns von 8 bis 9 DM je Stun-
de vorgesehen.

Auf der Basis geschätzter Arbeitsangebotselastizitäten und
der Setzung von Arbeitsnachfrageelastizitäten für Gering-
qualifizierte wird eine zusätzliche Beschäftigung von
140.000 Personen ermittelt. Die „Einführungskosten“ der
Maßnahme werden auf mindestens 15 und höchstens 24 Mrd.
DM geschätzt. Die Nettokosten könnten nach Meinung der
Autoren unter anderem aufgrund erhöhter Steuereinnahmen
und eingesparter Sozialtransfers um ein Drittel niedriger
liegen.

Der von Jacobebbinghaus und Steiner (2000) untersuchte
Vorschlag zu einer Subventionierung der Sozialversiche-

rungsbeiträge sieht vor, dass diese bei einem monatlichen
Bruttoerwerbseinkommen zwischen 300 DM und 1.400 DM
vollständig subventioniert werden. Bis zu einem monatlichen
Bruttoerwerbseinkommen von 2.800 DM erfolgt eine de-
gressiv gestaffelte Subvention. Bei Teilzeitbeschäftigung be-
steht Anspruch auf eine anteilige Subvention. Zur Abschät-
zung der Beschäftigungseffekte wird zunächst auf die Schätz-
ergebnisse zu den Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrage-
elastizitäten im Niedriglohnbereich von Buslei und Steiner
(1999) zurückgegriffen. In einem einfachen Partialmodell des
Arbeitsmarkts im Niedriglohnbereich ergibt sich eine Zunah-
me der Beschäftigung um etwa 55.000 Personen. Die Ände-
rung der Beschäftigung entspricht damit ziemlich genau je-
ner, die von Buslei und Steiner (1999) für die oben näher be-
schriebene Stundenlohnsubvention an Arbeitgeber ermittelt
wurde.

Die Übereinstimmung der auf Tsd. Personen gerundeten Be-
schäftigungszunahme sollte dabei als zufällig angesehen wer-
den: Die beiden Berechnungen unterscheiden sich neben den
verschiedenen untersuchten Politiken auch in der Ausgangs-
datenbasis über die Anzahl bzw. die Verteilung der Beschäf-
tigten im Niedriglohnbereich. Buslei und Steiner (1999) le-
gen Daten des Jahres 1995, Jacobebbinghaus und Steiner
(2000) vom Jahr 1997 auf das Jahr 1998 hochgerechnete Da-
ten zugrunde. Nicht zufällig ist jedoch, dass die Größenord-
nung der ermittelten Beschäftigungszunahme übereinstimmt.
Die Höhe der Förderung und der Kreis der Geförderten in den
jeweils untersuchten Vorschlägen stimmen zumindest grob
überein. Aufgrund des nach den Schätzergebnissen relativ un-
elastischen Arbeitsangebots wird die erhöhte Arbeitsnachfra-
ge in dem in beiden Untersuchungen verwendeten Partialm-
odell des Arbeitsmarkts im Niedriglohnbereich erst dann ge-
deckt, wenn der Lohn zunimmt. Ein Ausgleich ergab sich un-
ter Verwendung der geschätzten Arbeitsangebotselastizitäten
für die in Buslei und Steiner (1999) untersuchte Stunden-
lohnsubvention erst dann, wenn deutlich mehr als die Hälfte
der Subvention auf die Lohnerhöhung entfiel. Im Fall der Sub-
ventionierung der Sozialversicherungsbeiträge, die eine Sub-
ventionierung der Nachfrage- und Angebotsseite in gleicher
Höhe darstellt, ist die Richtung der Lohnänderung a priori un-
bestimmt. Da die geschätzten Arbeitsangebotselastizitäten je-
doch geringer sind als die Nachfrageelastizitäten, erfolgt der
Marktausgleich erst bei einer Erhöhung der Bruttolöhne. Ent-
sprechend verbleibt auch in diesem Fall mehr als die Hälfte
der Subvention bei den Arbeitnehmern.

Aufgrund der großen Bandbreite der Ergebnisse von Schät-
zungen der Arbeitsangebotselastizitäten wählen Jacobeb-
binghaus und Steiner (2000) für eine Alternativrechnung Wer-
te auch am oberen Rand des realistischen Bereichs. Diese be-
tragen das Vierfache der Werte in der ersten Abschätzung. Die
Alternativrechnung ergibt einen Beschäftigungszuwachs um
etwa 108.000 Personen. Die Bruttolöhne bleiben in diesem
Fall nahezu unverändert. Die Subvention kommt damit etwa
hälftig Arbeitnehmern durch einen höheren Nettolohn und
den Arbeitgebern durch eingesparte Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung zu Gute.

Die fiskalischen Nettokosten betragen unter den Annahmen
der ersten Rechnung 10,3 Mrd. DM, in der Alternativrech-
nung 10,8 Mrd. DM. Sie liegen damit um etwa 1,7 Mrd. bzw.
1,2 Mrd. DM unter der bereits erwähnten Schätzung der Net-
tokosten durch das DIW. Angesichts der geringeren erwarte-
ten Beschäftigungseffekte liegen die Kosten je zusätzlichen
Arbeitsplatz mit etwa 100.000 DM auch in der Alternativ-
rechnung mit dem höheren Beschäftigungseffekt noch über
dem durch das DIW ermittelten Wert von 80.000 DM.
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Tabelle 5: Empirische Untersuchungen zu den Beschäftigungseffekten und fiskalischen Kosten von Lohnsubventionen in
Deutschland

Autoren Gebiet, Datenbasis Art der Lohnsubvention Methodik Ergebnisse

Trabert et al. (1998) Sachsen-Anhalt Arbeitnehmer: Ökonometrische Schät- Arbeitsangebot: +540 
Arbeitsmarkt-Monitor BMG-Vorschlag zungen von Arbeitsangebot Personen
Sachsen-Anhalt, SOEP (Stunden) und -nachfrage Beschäftigung: 120 – 130 P.

(aggregiert); Setzung von Fiskalische Kosten: -0,5 –
Einkommenseffekten 7,4 Mio. DM/Jahr

Kaltenborn (1998) Bundesgebiet Arbeitnehmer: Ökonometrische Schätzung Arbeitsangebot, NIT: 16,8
SOEP negative EKSt (NIT) von Arbeitsangebot (Parti- Tsd. P., BMG: 0,9 Tsd. P.,

BMG-Vorschlag zipation), Berechnung von BDA: 3,8 Tsd. P. Beschäf-
BDA-Kombilohn Einkommenseffekten über tigung = Arbeitsangebot

Steuer/Transfer-Simula- Fiskalische Nettokosten,
tionsmodell 1995: NIT: 17,1 – 18,8

Mrd., BMG: 0,3 – 0,5 Mrd.,
BDA:  2,3 – 2,7 Mrd.

Buslei und Steiner (1999) Bundesgebiet Arbeitnehmer: Ökonometrische Schätzungen Reduktion der Transferent-
SOEP, IABS, Sozialhilfe, von Arbeitsangebot (Partizi- zugsrate in der Sozialhilfe
Mikrozensus Arbeitslosenhilfe pation und Stunden) und (Arbeitslosenhilfe): Arbeits-

-nachfrage (nach Qualifi- angebot: –1 – 21,5 Tsd. P.
kation), Berechnung von (8,1 Tsd. P.)

Arbeitgeber: Einkommenseffekten über Stundenlohnsubvention an
Degressiv gestaffelte Steuer/Transfer-Simulations- Unternehmen: Arbeitsnach-
Stundenlohnsubvention modell frage: 278 Tsd. P., Beschäf-

tigung: 55–100 Tsd. P.,
Fiskalische Kosten/
Jahr: ca. 7 Mrd. DM

Jacobebbinghaus und Bundesgebiet Subvention von Sozialver- analog Buslei und Steiner Beschäftigung 55-108 Tsd.
Steiner (2000) SOEP, IABS, sicherungsbeiträgen (Arbeit- (1999) P., Fiskalische Nettokosten/

Mikrozensus geber- und Arbeitnehmerbei- Jahr 10,3-10,8 Mrd. DM.
trag) im Niedriglohnbereich

Bender et al. (1999) Bundesgebiet Arbeitgeber/-nehmer: Ökonometrische Schätzung Arbeitsangebot (Partizipa-
SOEP Gestaffelte Subvention zu von Arbeitsangebot (Parti- tion):  ca. 160 Tsd. P. ,

den SV-Beiträgen zipation), Setzung von Beschäftigung: ca. 140 Tsd.
(Vorschlag der Zukunfts- Arbeitsnachfrageelastizi- P. , Fiskalische Kosten:
kommission der Ebert täten, Berechnung von Einführungskosten: 15 –
Stiftung) Einkommenseffekten über 24 Mrd. ohne,  21 – 31 Mrd.

Steuer/Transfer- mit Auszubildenden,
Simulationsmodell Nettokosten/Jahr: „mehr

als 1/3 geringer“

Kaltenborn (1999a) Bundesgebiet Arbeitnehmer: Ökonometrische Schätzung Arbeitsangebot: Individual-
SOEP Gestaffelte Subventionier- von Arbeitsangebot (Par- Variante.: 14,9 Tsd. P.,

ung der AN-Beiträge zur tizipation), Berechnung von Splitting-Variante. 4,2 Tsd.
SV bis max. DM 1.575 Einkommenseffekten über P., Beschäftigung =~ Ange-
(Individualvariante), Steuer/Transfer-Simula- bot, Fiskalische Einführ-
DM 3.150 (Splittingvariante) tionsmodell ungskosten: ca. 1 Mrd. DM

Schupp et al. (1999) Bundesgebiet Arbeitgeber/-nehmer: Setzung des Arbeitsnach- Beschäftigung = 150 Tsd.
SOEP Vorschlag Zukunftskom- frageeffekts, Grobe P. (angenommen),

mission Ebert-Stiftung Berechnung der Fiskalische Kosten: Netto-
fiskalischen Kosten kosten/Jahr: ca. 12 Mrd. DM

Bassanini et al. (1999) Bundesgebiet Arbeitnehmer: Setzung der Arbeitsangebots- Basisszenario (Angebotsel.
SOEP Earned Income Tax Credit und -nachfrageelastizitäten; = 0,2, Substitutionsel. =~ 1),

Berechenbares Allgemeines Arbeitsangebot (Partiz. +
Gleichgewichtsmodell Stunden): -0,01%, Stunden pro

Haushalt -0,33% 
Beschäftigung: 0,33% 
Fiskalische Kosten: k.A.

Riphan et al. (1999) Bundesgebiet Arbeitgeber: Setzung der Nachfrage- Arbeitsnachfrage= 400.000
Gehalts- und Lohnstruktur- Gestaffelte Subvention der elastizitäten vollzeitäquivalente Stellen
erhebung (Statistisches SV-Beiträge (Arbeitgeber- Beschäftigung =Arbeitsnach-
Bundesamt) und Arbeitnehmeranteil) frage Fiskalische Kosten:

netto 1,6 Mrd. DM/Jahr

Quelle: Eigene Zusammenstellung.



Lohnbezogene Transfers an Arbeitnehmer

In der Studie des IWH Halle (Trabert et al. 1998) werden die
Beschäftigungseffekte und die fiskalischen Kosten des vom
früheren Bundesgesundheitsminister Seehofer unterbreiteten
Vorschlags zur Stärkung der Arbeitsanreize für Bezieher von
Sozialhilfe (BMG-Vorschlag) für das Land Sachsen-Anhalt
untersucht. Der Vorschlag sieht im Vergleich zur geltenden
Regelung insbesondere eine Differenzierung der Transfer-
entzugsrate nach der Haushaltszusammensetzung vor. Die
Abschätzung der Beschäftigungseffekte erfolgt auf der Basis
empirisch ermittelter Angebots- und Nachfrageelastizitäten
und der Annahme des Arbeitsmarktausgleichs über Lohnan-
passung. Wie die in Tabelle 5 ausgewiesenen Ergebnisse zei-
gen, sind sowohl die ermittelten Beschäftigungseffekte als
auch die fiskalischen Kosten sehr gering.

Kaltenborn (1998) schätzt die Beschäftigungseffekte und fis-
kalischen Kosten u.a. des BMG-Vorschlags, des Kombilohn-
modells der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber-
verbände und einer Negativen Einkommenssteuer (NIT) auf
der Basis empirisch ermittelter Arbeitsangebotselastizitäten.
Auch in dieser Untersuchung werden sehr geringe Beschäfti-
gungseffekte berechnet. Mit Ausnahme der NIT werden auch
die fiskalischen Kosten dieser Lohnsubventionen als gering
eingeschätzt. 

Für zwei Vorschläge zu einer gestaffelten Subventionierung
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung im Nied-
riglohnbereich schätzt Kaltenborn (1999a) die Beschäfti-
gungseffekte und fiskalischen Kosten. Die beiden Vorschlä-
ge werden als Individualvariante und Splittingvariante be-
zeichnet. Erstere basiert auf Überlegungen zu einem „Teil-
zeitmodell“. Dabei sollen Bruttomonatslöhne zwischen der
Geringfügigkeitsgrenze von 630 DM und dem 2,5fachen die-
ser Grenze (1.575 DM) degressiv bezuschusst werden. Die
Splittingvariante berücksichtigt einzelne Elemente des
„Mainzer Modells“. Die zentrale Maßnahme stellt ebenfalls
eine degressive Bezuschussung der Sozialversicherungs-
beiträge der Arbeitnehmer dar. Für Unverheiratete erfolgt der
Zuschuss entsprechend den Regelungen im Teilzeitmodell.
Bei Verheirateten richtet sich die Förderung nach dem ge-
meinsamen monatlichen Bruttolohn. Die Förderung endet im
Fall der Verheirateten bei einem gemeinsamen monatlichen
Bruttolohn von 3.150 DM. Die Förderung nach den Vor-
schlägen ist deutlich niedriger als im Fall der oben betrachte-
ten Vorschläge zu einer Subventionierung der Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Nach den
Ergebnissen von Kaltenborn (1999a) ergeben sich aufgrund
der Vorschläge nur sehr geringe Beschäftigungseffekte, die al-
lerdings auch nur mit vergleichsweise geringen fiskalischen
Kosten verbunden wären (vgl. Tabelle 5). Die Beschäfti-
gungseffekte des Teilzeitmodells und des Mainzer Modells
wurden ebenfalls in Riphan et al. (1999) betrachtet. Dabei
wird jedoch wie bereits bei der oben skizzierten Analyse der
Effekte einer Lohnsubvention an Arbeitgeber davon ausge-
gangen, dass ein bindender Tariflohn besteht. Unter dieser
Voraussetzung kann von einer Subventionierung der Arbeit-
nehmerbeiträge keine Reduktion der Arbeitslosigkeit aus-
gehen.

In Buslei und Steiner (1999) wurden Vorschläge betrachtet,
die verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeiten in der Sozial-
und Arbeitslosenhilfe vorsehen. Die Reformoptionen in der
Sozialhilfe sehen im Vergleich zum geltenden Recht im We-
sentlichen eine Senkung der Transferentzugsrate für Erwerbs-
einkommen vor. Bei der Arbeitslosenhilfe wurde eine
Reformalternative betrachtet, die einen höheren maximalen

Hinzuverdienst vorsieht und die Begrenzung der wöchentli-
chen Arbeitszeit für bereits längerfristig arbeitslose Personen
aufhebt. Die Umsetzung dieser Reformoptionen im Rahmen
der bestehenden institutionellen Regelungen erscheint un-
problematisch. Weiterhin sind die fiskalischen Kosten im Ver-
gleich zur oben beschriebenen Lohnsubventionierung an Un-
ternehmen wegen der Beschränkung auf eine enger einge-
grenzte Personengruppe als eher gering einzuschätzen. Nach
unseren Simulationsergebnissen ist von diesen Reformalter-
nativen allerdings kein nennenswerter Anstieg der Beschäfti-
gung zu erwarten. Dies resultiert zum Teil aus der relativ
schwachen Reaktion des individuellen Arbeitsangebots, zum
Teil aus kompensierenden Arbeitsangebotseffekten in Paar-
haushalten (vgl. Tabelle 5). Außerdem führt nur ein Teil des
zusätzlichen Arbeitsangebots zu einer Erhöhung der Zahl der
Beschäftigten, da zum einen die Erhöhung der Beschäftigung
über die Anpassung der Arbeitsstunden erfolgt, zum anderen
die Arbeitsnachfrage nur schwach reagiert.

Die OECD (Bassanini et al. 1999) ermittelt für eine Reform-
alternative, die dem Earned Income Tax Credit in den USA
entspricht, im Rahmen eines „Berechenbaren Allgemeinen
Gleichgewichtsmodells“ unter der Setzung von Arbeitsange-
bots– und Substitutionselastizitäten zwischen Geringqualifi-
zierten und Qualifizierten bzw. Kapital ebenfalls geringe Ar-
beitsangebots- und Beschäftigungseffekte (vgl. Tabelle 5).

5 Zusammenfassende Bewertung

Die in Westdeutschland bisher gewährten Lohnsubventionen
an Arbeitgeber sind auf die Beschäftigung von Arbeitslosen,
deren Vermittlung aus verschiedenen Gründen besonders er-
schwert ist, ausgerichtet und befristet. Zum Teil ist der Anteil
der Förderung an den Arbeitskosten während der Förderpha-
se erheblich. Die Förderung ist in der Regel an den Abschluss
eines unbefristeten Arbeitsvertrags gebunden. Die Inan-
spruchnahme der Subventionen war im Verhältnis zur Zahl
der (Langzeit-) Arbeitslosen aus verschiedenen Gründen, u.a.
begrenzte finanzielle Mittel der Bundesanstalt für Arbeit,
Voraussetzung eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnis-
ses, bisher eher gering. Allerdings zeigt sich in den Jahren
1998 und 1999 bei den Eingliederungszuschüssen ein starker
Anstieg der Anzahl der Geförderten. Auswertungen zur Struk-
tur der Geförderten deuten bei den Eingliederungszuschüssen
bei erschwerter Vermittlung und den Beschäftigungshilfen für
Langzeitarbeitslose darauf hin, dass dabei eine Positivaus-
wahl zu Gunsten der Arbeitslosen mit vergleichsweise guten
Wiederbeschäftigungschancen erfolgte. Ein eindeutiger Nach-
weis einer solchen Positivselektion kann auf der Basis der vor-
handenen Daten jedoch nicht geleistet werden.

Aussagekräftige empirische Studien zum Wiedereingliede-
rungserfolg der geförderten Personen in den ersten Arbeits-
markt unter Berücksichtigung einer Vergleichsgruppe liegen
bisher nicht vor. Nach den Ergebnissen einer empirischen Un-
tersuchung auf der Basis von Daten auf der Ebene der Ar-
beitsamtsbezirke von Schmid et al. (1999) haben Lohnsub-
ventionen einen Beitrag zur Reduktion der Anzahl der Lang-
zeitarbeitslosen mit einer sehr langen Arbeitslosigkeitsdauer
geleistet. Nach den vorliegenden Informationen dürfte der
Beschäftigungseffekt insgesamt positiv, aber quantitativ be-
scheiden gewesen sein. Dabei ist allerdings nicht berücksich-
tigt, dass die Programme mit erheblichen fiskalischen Kosten
verbunden sind und diese über die Finanzierung durch Beiträ-
ge und/oder Steuern zu negativen indirekten Beschäftigungs-
effekten führen können. Die fiskalischen Bruttokosten betru-
gen für Einarbeitungszuschüsse, Eingliederungsbeihilfen,
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Zuschüsse zu den Lohnkosten für ältere Arbeitslose und das
BHI-Programm im Jahr 1997 in Westdeutschland zusammen
etwa 1 Mrd. DM. Durch die in den beiden Folgejahren aus-
gedehnte Förderung ergibt sich auch ein deutlicher Anstieg
dieser Kosten auf etwa 1,5 Mrd. DM im Jahr 1998 und etwa
1,8 Mrd. DM im Jahr 1999.

Die in Ostdeutschland seit April 1997 gewährten Strukturan-
passungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen waren
bis zu den im Jahr 1999 vorgenommenen Änderungen in den
Förderungsvoraussetzungen sehr viel weniger restriktiv aus-
gestaltet als die in Westdeutschland angebotenen Förderpro-
gramme. Sie wurden vermutlich daher in erheblichem Um-
fang in Anspruch genommen. Auswertungen zur Struktur der
Geförderten zeigen, dass unter den Ausgangsregelungen in
erheblichem Umfang auch Personen gefördert wurden, die
keiner der Problemgruppen des Arbeitsmarktes angehören.
Dies deutet darauf hin, dass durch die Subventionen in er-
heblichem Umfang auch solche Beschäftigungsverhältnisse
gefördert wurden, die ohne die Subvention zustande gekom-
men wären.

Die gegenwärtig im Mittelpunkt der Diskussion stehenden
Vorschläge zu Lohnsubventionen an Arbeitgeber sehen im
Vergleich zu den bereits bestehenden Formen eine unbefris-
tete Subventionierung der Beschäftigung im gesamten Nied-
riglohnbereich mit dem Ziel einer deutlichen Zunahme der
Beschäftigung Geringqualifizierter vor. Die Beschäftigungs-
effekte konkreter Varianten wurden in vier Untersuchungen
abgeschätzt. Während Buslei und Steiner (1999), Bender et
al. (1999) sowie Jacobebbinghaus und Steiner (2000) einen
geringen Beschäftigungszuwachs und erhebliche fiskalische
Kosten ermitteln, ergibt sich in der Untersuchung von Riphan
et al. (1999) ein deutlicher Beschäftigungsanstieg verbunden
mit sehr niedrigen fiskalischen Kosten der Subventionierung.
Dieses Ergebnis beruht jedoch auf u. E. nicht realistischen
Annahmen über die Reaktion der Löhne auf die Gewährung
der Subvention.

Die in Deutschland gewährten lohnbezogenen Transfers an
Arbeitnehmer durch eine nicht volle Anrechnung von Er-
werbseinkommen in der Sozialhilfe und bei Arbeitslosengeld
und -hilfe wurden nach den vorliegenden Statistiken bisher
nur in sehr geringem Ausmaß in Anspruch genommen. Grün-
de hierfür könnten die eher geringen Hinzuverdienstmög-
lichkeiten in der Sozialhilfe und die Begrenzung der wöchent-
lichen Arbeitszeit bei einer Erwerbstätigkeit neben dem Be-
zug von Arbeitslosengeld und -hilfe darstellen. Verschiedene
Vorschläge sehen verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeiten
in der Sozial- und Arbeitslosenhilfe vor, um den Anreiz zu er-
höhen auch niedrigentlohnte Tätigkeiten aufzunehmen. Al-
lerdings zeigen die vorliegenden Studien zu verbesserten Hin-
zuverdienstmöglichkeiten in der Sozial- und Arbeitslosenhil-
fe, dass von diesen keine größeren Beschäftigungszuwächse
zu erwarten sind. Nach den Simulationsergebnissen von Bus-
lei und Steiner (1999) resultiert dies zum Teil aus der relativ
schwachen Reaktion des individuellen Arbeitsangebots, zum
Teil aus kompensierenden Arbeitsangebotseffekten in Paar-
haushalten. Außerdem führt nur ein Teil des zusätzlichen Ar-
beitsangebots zu einer Erhöhung der Zahl der Beschäftigten,
da zum einen die Erhöhung der Beschäftigung über die An-
passung der Arbeitsstunden erfolgt, zum anderen die Arbeits-
nachfrage nur schwach reagiert. Letzteres trifft vor allem auf
Frauen zu. Die fiskalischen Kosten der in Buslei und Steiner
(1999) untersuchten Varianten sind im Vergleich zur oben be-
schriebenen Lohnsubventionierung an Unternehmen wegen
der Beschränkung auf eine enger eingegrenzte Personen-
gruppe als eher gering einzuschätzen.

Angesichts des erheblichen Finanzierungsbedarfs je zusätz-
lich Beschäftigten erscheinen Lohnsubventionen im gesam-
ten Niedriglohnbereich allein mit dem Ziel der Erhöhung der
Beschäftigung nicht begründbar. Insoweit als Lohnsubven-
tionen zu einer Erhöhung der Einkommen der bereits Be-
schäftigen mit niedrigen Löhnen führen, ließe sich die Ge-
währung möglicherweise mit verteilungspolitischen Zielen
begründen. Aus verteilungspolitischer Sicht weisen Lohn-
subventionen an Arbeitgeber, die sich allein am Lohn des Be-
schäftigten orientieren, aber den gravierenden Nachteil der
geringen Zielgenauigkeit auf, da in erheblichem Umfang auch
Personen gefördert werden, die über ein relativ hohes Haus-
haltseinkommen (mit-)verfügen. Dieses Ergebnis zeigt sich
auch in der Untersuchung von Schupp et al. (1999). Allerdings
erscheinen für eine abschließende Beurteilung der Vertei-
lungseffekte weitergehende Analysen erforderlich, die auch
die Anpassungen in den Arbeitsstunden der bereits Beschäf-
tigten und die Verteilungseffekte einer Gegenfinanzierung, z.
B. durch eine Erhöhung der indirekten Steuern, einbeziehen.
Erst auf dieser Grundlage kann eine umfassende Bewertung
der Effizienz von Lohnsubventionen als arbeitsmarktpoliti-
sches Instrument erfolgen.
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